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Zur Durchbrechungsfähigkeit eines Überprüfungsverfahrens im Hinblick auf die Feststel-
lung des Vorliegens einer BK 2108  
 
§ 44 SGB X; § 9 Abs.1 SGB VII i.V.m. Nr. 2108 der Anlage 1 der BKV 
 
Urteil des LSG Baden- Württemberg vom 05.10.2020 – L 12 U 3510/19 – 
Bestätigung des Urteils des SG Heilbronn vom 10.09.2019 – S 8 U 121/19 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 13/21 R - wird berichtet  
 

Die Parteien streiten im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens gem. § 44 SGB X um die Fest-
stellung einer BK Nr. 2108. 
Im Jahr 2011 beantragte der Kläger bei der Beklagten die Anerkennung seiner Wirbelsäu-
lenerkrankung als Berufskrankheit. Mit der Begründung, es läge kein belastungskonformes 
Schadensbild vor, lehnte die Beklagte dies mit Bescheid vom 16.02.2021 ab. Hiergegen er-
hobene Klage und Berufung hatten keinen Erfolg. Das LSG wies die Berufung mit Urteil vom 
26.01.2018 zurück. Die Nichtzulassungsrevision wurde vom BSG mit Beschluss vom 
05.06.2018 verworfen. 
6 Wochen später beantragte der Kläger eine Überprüfung der Angelegenheit, die die Be-
klagte mit Bescheid vom 27.08.2018 ablehnte. Widerspruch und Klage blieben erfolglos. 
Auch das LSG wies die Klage ab. Maßgebliche Rechtsgrundlage sei § 44 SGB X. Die Be-
klagte habe zu Recht die Rücknahme der bestandskräftig gewordenen Ablehnungen der hier 
nur noch streitgegenständlichen BK Nr. 2108 abgelehnt. Dies folge aus der Tatsache, dass 
aufgrund des rechtskräftig gewordenen Urteils des LSG Baden-Württemberg vom 26.01.2018 
zwischen den Beteiligten bindend feststehe, dass keine BK Nr. 2108 vorliege. 
Zwar stünden alle rechtskräftigen Urteile (und damit auch Feststellungsurteile) unter einem Gel-
tungsvorbehalt des Fortbestehens der zugrunde gelegten Sach- und Rechtslage. Ändere sich 
in der Zeit nach Erlass des rechtskräftigen Urteils die Sachlage, so dürfe über das Rechtsver-
hältnis erneut entschieden werden; die Rechtskraft des Urteils stehe dann einer erneuten - glei-
chen oder abweichenden - Sachentscheidung auf der Grundlage der veränderten Sachlage 
nicht entgegen. 
Allerdings liege hier eine Änderung der Sachlage nicht vor, denn die vom Kläger geltend 
gemachte Nichtbeachtung bestimmter ärztlicher Unterlagen, habe aktenkundig nicht vorgele-
gen. 
Die somit dem Feststellungsurteil des LSG Baden-Württemberg vom 26.01.2018 zukom-
mende Rechtskraftwirkung könne, anders als bei kombinierten Anfechtungs- und Ver-
pflichtungs- bzw. Leistungsklagen, nicht durch § 44 SGB X überwunden werden. Denn 
mit der Feststellungsklage werde nicht über den Regelungsgegenstand eines Verwaltungsaktes 
über Ansprüche, dessen Bestandskraft nach § 44 SGB X durchbrochen werden kann, sondern 
über das Rechtsverhältnis als solches entschieden. Dementsprechend stelle sich die Rechts-
position der Beteiligten wegen der Rechtskraftwirkung gerichtlicher Feststellungsurteile im Ge-
gensatz zur durchbrechungsfähigen Bindungswirkung feststellender und eine Feststellung ab-
lehnender Verwaltungsakte, was die Durchbrechungsfähigkeit anbelange, anders dar (BSG 
vom 09.11.2010, – B 2 U 6/10 R – [UVR 003/2011, S. 108]).   
Keine andere Beurteilung ergebe sich aus dem vom Kläger zitierten Urteil des BSG vom 
26.10.2017 – B 2 U 6/16 R – [UVR 04/2018, S. 194]). Anders als im hiesigen Verfahren sei dort 
im Ausgangsverfahren gerade keine Feststellungsklage, sondern eine kombinierte Anfech-
tungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage erhoben worden. (D. K.)   

 
Das Landessozialgericht Baden- Württemberg hat mit Urteil vom 05.10.2020  
– L 12 U 3510/19 –  
wie folgt entschieden: 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1881673/1881718/-/03_2011_02.pdf?nodeid=1881722&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/13270878/13762904/-/04_2018_02.pdf?nodeid=13765809&vernum=-2
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